
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

23, Januar 1984 Nr. 257

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1.

Mit Schreiben vom 30. Ai~gust 1982 reichte Tita Z‘~iber, Schmiede—
strasse 1, Bellach,, ~‚namens ihres Vaters Willy Zuber—Jeker, eine
Aufsichtsbeschwerde beim Regierungsrat ein. Sie st~l1te?4en
Antrag, den Bebauungsplan “Geugenspüel“, der mit.~Rg~ei~ur~gsrats—
beschluss Nr., 4651 vom 1, September 1972 genehmigt ~ als
nicht rechtskräftig zu erklären, weil das rechtl~i~qhe GehL~r ver
weigert worden sei, indem der Plan falsch ausgeschrieben worden
sei, Dieser Plan sei als Bebauungsplan “Geugenspüel“ und nicht
als Bebauungsplan “Gärisch“ ausgeschrieben worden, obwohl jeder
mann in der Gemeinde wisse, dass sie im Gebiet Gärisch wohnten,
Sie habe deshalb keine Veranlassung gehabt,~ Einsprache zu er
heben, Im weiteren mache sie noch andere Beschwerde~unkte geltend.

Das Bau-Departement führte als Instruktionstehörde des Regierungs
rates mit der Besöhwerdeführerin und Ver1~retern der Einwohner-
gemeinde Beliach am 18. März 1983 eine Verhahdlung durch. Auf
grund dieser Verhandlung zog Tita Zuber ihre Beschwerde mit
Ausnahme des erwähnten Punktes mit Schreiben vom 27. A~pril 1983
zu~‘ück, Sie führt folgendes aus:

“Da ein Plan jedes betroffene Grundstück einer bestimmten
Ordn‘iiiig‘ unterstellt (Imboden: Der Plan als verwaltungs-.
rechtliches Institut, Seiten 122/23, 127), muss ‘derPrivate
vor Erlassen eines Planes angehört werden (BGE 86 1 146), Vom
“Anhören~‘ lassen kann natürlich, nur dann die Rede sein, wenn
der~PIah ~‘ichtig aufgelegt worden ist. Im vorliegenden Fall
war die Pla flaeunkorrekt,Denn bei der einseitigen Be
zeichnung konnte der Bürger ja gar nicht wissen, dass auch
die unter dem Flurnamen “Gärisch“ bekannte Geg~nd (wozu zweifel
los unser Areal GB Bellach Nr. 619 gehört) vom Planwerk wesentlich
tangiert wird, Somit kommt die Bezeichnung der Planauflage klar
einer Irreführung der Oeffentlichkeit gleich. Nach unserer
Ueberzeugung, die übrigens von Fachleuten geteilt wird, bedeutet
die unrichtige und einseitige Planauflage auch eine Verletzung
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des bundesgerichtlich geschützten Anspruchs auf rechtliches
Gehör0 Man kann sich ja gar nicht gegen etwas wehren, das r~an
nicht einmal kennt und wegen unrichtiger Handlung der Behörden
auch nicht zu kennen hat,“

110

Di~Beschwerde wurde sistiert,‘üm. der Gemeinde zu ermöglichen,

die fragliche Verweigerung des rechtlichen Gehörs nachträglich
in Ordnung zu bringen. Nach § 10 Absatz 2 BauG hat die Ein
wohnergemeinde d~e Ortsplanung in der R~ge]~ alle 10 Jahre zu
überprüfen und wenn nötig zu ändern, Der Gemeinderat hat in
der Folge beschlossen, die Planung in diesem Gebiet zu über
prüfen, Dabei hat er an der grundsätzlich nicht bestrittenen
Z~ne~iplanung festgehalten, aber die ehemals bestrittene Er
schliessung in diesem Gebiet neu überdacht, Die Strassenplanung
wurde neu ausgeschrieben ündöffentlich zugänglich gemacht,
Der BeschwerdefUifrerin wurd~das rechtliche Gehör gewährt und
der Plan aus dem Jahre 1972 geändert. Damit wurde auch der
oben erwähnte Beschwei~depünkt der Aufsichtsbesch~erde Zuber

so dass diese von der ~eschäftskon~rolle
abgeschriebeii werden kann, Kosten werden keine erhoben,

III,. .

Vom 14. bis 28,. April 1983 wurde durch die Baukommissio~i das
Bauvorhaben “Baukonsörtium Schmiedestrasse“ publiziert.

• Dagegen hat u,a, auch Tita Zuber Einsprache eingereicht

(27. April 1983), ‚welche von der Baukommission gutgeheissen
werden musste. Das Bauvorhaben wurde sistiert, weil es der
neuen Erschliessungsplanung hätte zuwiderlaufen können
(.12, Juni 1983), Auf ein dagegen eingereichtes Wiedererwägungs
gesuch trat die Baukommission nicht ein (30, Juni 1983),
Die beim Gemeinderat eingereichten Beschwerden des Baukonsortiums
wies di~ser mit Beschluss vom 12, Juli 1983 und 20. September
1983 ab, wogegen. die Bauherrschaft beim B~u-Depar~ement B~
schwerde einreichte (28, Juli und 27, September 1983), ~i~e
beiden Beschwerden. der Bauherrschaft wurden ver~inigt utid mit
Verfügung des Bau-D~partementes~ vorn 26. Oktober 1983 voll
umfänglich abgewiesen0 . .



—3

1, Die Erschliessungsplanung im Gebiet t7Garisch“, wovon

auchTita Zub~r:betroffen ist, wurde öffentlich ausge
schrieben, und zwar in der Zeit vom 14. Juli bis 12. August
1983, Dagegen sind verschiedene Einsprachen eingereicht
wordei~ auf die aberteilweise nicht eingetreten werden
konnte., Andere Einsprachen sind zum Teil gutgeheissen,
zum Teil abgewiesen worden, Die Einsprache Tita Zuber
wurde teilweise gutgehei~sen, im übrigen aber abgewiesen,
Gegen diesen Entscheid reiöht Tita Zuber wiederum Be
schwerde beim Regierungsrat ein, Sie verlangt damit
Gutheissung der ~e~chwerde und begründet dies vor allem
wie folgt:

“Bei den vorausgegangenen Verhandlungei~ wur~,e. (infolge
einer hängigen Beschwerde beim Kanton und wegen derh
Bauvorhaben des Baukonsortiums Schmiedestrasse Bellach)
ein Fussweg mit je einem separaten, eigenen Kehrplatz
der Anstösser und der~
Gärischstrasse in Erwägung g~zogen und von allen Anstössern

Ohne Rechtsverbindlichkeit (d.h. nur mündlich) stellten
in der Folge die Gemeindebehörden in Aussicht, dass sie -

sofern die Beschwerde beim Kanton zurückgezogen würde -

eine Lö~ung in diesem Sinne anstrebten, Nun liegt aber
überraschend ein anders lautender Gemeinderatsbeschluss vor:
In der Planauflage ist der betroffene Weg als Einbahnstrasse
~tohneAu~fahrtmö1ichkeit.
In unserer daf‘aufhin erfolgten Einsprache vom 11. August
1983 machten wir geltend, dass wir unter Vorb~hält der
Gewährleistung einer Ein- und Ausfahrtmöglichkeib für die
Liegenschaft GB Nr. 257 auch eine Einbahnstra~s~ akzeptieren
würd~n, Der Einmündungsbereich Schmiedestra~se~ Gärisch
strasse ist im “Strassen- und Baulinienplan Schmiedestrasse“
als Gegenstand der Planauflage der Kantonsstrasse (Gärisch
st~a~se) bezeichnet.~
Ausdem Protokollauszug des Gemeinderates (Beschluss Nr. 104
vom 29. September 1983) ist zu entnehmen, dass am

~~pten Einb~~X~tem festzuhalten sei und keine
Ausnahmereg~lungen für die Liegenschaft Zuber vorzusehen
seien, Damit ist die uns in Aussicht gestellte Ausfahrt-
berechtigung fallengelassen worden, Der Gemeinderat über
sieht aber,dassan ein und derselbe~ Strasse bereits
Ausnahmen gestattet sind:
— Das nördliche Teilstück der Schmiedestrasse (seinerzeit,

anlässlich der Erstellung des Bündenw~ges, zur Aufhebung
vorgesehen und z,T~ als Realersatz für‘ unsere damalige
Landabtretung an den: Bündenweg in Aussicht gestellt) ist
heute als Fussweg bezei~hnet und trotzdem von den An
stössern befahrbar (auch zür Ersc~T~gde~ewerbe
~ebesBlaser,
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Ein weiter südlich liegender Abschnitt ist als Einbahn
strasse vor~esehen. Zubringer dürfen dieses Stü~ aber
~befahren~:‘~‘~,.

Vor~lIem aus diesen Gründen erschei1~t~s~1inverständlich,
dass für die Liegenschaft Zuber offenbar flicht gleiches
Recht gelt~n‘soll.
Seit eh und je best~ht ein Direktarischluss unserer Liegen-

• sche.ft an die Gäx~isch~trasse, seit 1918 auch für .das
eschäft Gewerbe, Man möge bedenken, dass eine fehlende
usfabrtmöglichkeit den Wert unseres Gebäudes erheblich

‘vermindert,‘~.Ein Umweg über die Telistrasse von rund 400 m
ist 4nzumutbar vor allew,. wenn gleichzeitig zum 2. Mal
viel Land an die Gär±s~chstrasse‘ für Strassen- und Trottoir
ausbau abgetreten und ~‘P~rimetergebUhren b~zahlt werden
müssen und zusätzlich noch ein beträchtlicher Strassenlärm
in Kauf genommen v~erden muss~
In ganz Bellach besitzen sämtliche an diese Kantonsstrasse
grenzenden Geschäftshäuser und Gewerbebetriebe eine
Ein- und Ausfahrtmöglichkeit (sogar für Langholztransporte),

2. Es wird darauf hingewiesen,. dass die Gemeinde Bellach ver
schiedene Varianten studiert hat, um das Problem der Schmiede
strasse zu1ös~n, Dabei wurde auch darUb~r diskutiert, ob die

Schmie~es~rassein einem Teil, nämlich in Ost-West-Richtung,
als Fussweg mit je einem privaten Kehrplatz~ der Anstösser

• mit einer Ein- und Ausfahrtmöglichkeit in die Gä~‘isch

strasse.inEr~gung,g~zogen werden sollt~, Diese Lösung
wifrde aberverworfen, öbwohl die betroffenen Eigentümer
damit einverstanden gewesen waren, wie di~ Beschwerde
fuhrerin behauptet. Der Gemeinderat, dem die Planung
obliegt, entschied sich aber fur ein anderes Konzept, namlich1
zu einem offentlichen Fahrweg mit Einbahncharakter, d.h.
mit Einfahrt ~b der ‘Gärischstrasse und Ausfahrt über die
Tellstrasse ~ij~derum in die Gärischstrasse, ‘Au~Artikel 2
Absatz 3 des Bundesgesetzes über di~ Raumplanung (RPG)
und ~ 18 Absatz 2 BauG einerseits und aus Artikel 33
Absatz 2 ‘lit. b) RPG ‘anderseits ergibt sich, dass dem
Regierungsrat ‘in dem ‘Sinne völle U~erprü±‘ungsbefugnis zu
steht, als er den ange~ochtenei~ Erschliessurtigsplan auf Recht-
und Zweckmässigkeit‘zu prüfen hat, Indessen gebieten ihm die
genannten Bestimmungen eine gewisse Zurückhaltung bei der
Beurteilung~Das heisst: er hat
der Gemeinde nicht eine von mehreren möglichen zweckmässigen
Losungen vorzuschreibei~, also sein Ermessen anstelle des
Ermessens der Vorinstanz zu setzen,
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Der Gemeinderat wollte mit der gewählten neuen Variante nur
dokumentieren, da~s - wenn derAnsøhluss an die Gärischstrasse
sowohl planlich wie technisch vollzogen ist, nur in einer
Richtung gefahren werden soll,

Die Planung ~an die Gärischst~asse und~der GärischstrasSe
selber unterliegt aber,. da es sich. um eine Kanton~strasse
handelt, der Planungshoheit des Kantons, so dass die
Beschwerdeführerin ihre Anliegen beim Kanton im Zeitpunkt

der Auflage der Gärischstrasse geltend machen muss (~ 68
BauG). In diesem Verfahren kann darauf nic1~it e~Lngetreten
werden. Die Planung der Schmiedestrasse..Wur~de deshal~ auch
beschränkt. Eine .Erschli~ssung der GrundstUckede:r Be
schwerdeführeri.n auf die Schmiedestrasse ist gewährleistet.
Ein Umweg von ca. 400 m von den Grundstücken über die
Tellstrasse in die GärischstrasSe ist ihr und den ZuLieferern
und den Besuchern im Ubrigei~ zumutbe~r. Eine Wer~bve±‘mihderung
der Liegenschaften Zuber entsteht jedenfalls dadurch sicher
nicht, Zudem eliminiert die vorgesehene Eiiibahnlösupg die
eii~deutig g~fährliche Einmündung der Schmiedestrasse in die
Gärischstrasse, Diese Einmündung würde bei einem Ausbau der
Kantonsstra~5e noch gefährlicher als sie es. heu.te schon ist,
weil ohne~ jeden Zweifel. auf ejner besser ausgebauten Kantons—
strasse noch schneller gefahren wird,

Was die Rechtsgleichheit‘Weg~n einer Ein- und Ausfahrt auf
die Kantonsstrasse betrifft, ist ebenfalls der Kanton zu
ständig, eshalb in diesem Verfahren darauf nicht eingetreten
werden kann,

Die Beschwerde Zuber wird somit abgewiesen, soweit darauf
einzutreten ist,

~ Vom plane±~schen Standpunkt aus ist gegen die n~e, S~‘assen
filhrung mit Einbahncharakter der SchmiedestrasSe~ nichts ein
zuwenden, so dass der Ers~hliessUngsp]~.fl “SchmiedestrasSe“
der Einwohnergemeinde Bellach genehmigt werden kann.

Eswird ...

beschlossen:



1.~ Die Aufsichtsbeschwerde Tita Zuber~vQm 3O~ August 1982
wird gegenstandslos von der Geschäftskoritrofle abgeschrieben0

2. Die Beschwerde Tita Zi~ber vorxi 29. Septembe~ 1983 gegen den
Erschliess~ingsplan Schmiedest~rasse wi~d abgewiesen, soweit
darauf einzutreten ist,

3. Tit~ Zuber hat eine Entscheidgebühr von 300 Franken zu
bezahlen, we1ch~ mit dem Kost~nvor~chuss verre~hnet wird.

4, ~er Erschliessungsplan Schmiedestrasse .(Strassen~ und
Baulinien) der ~G Bell.ach wird genehmigt..

-5~ Die Einwohnergemeinde Bellach wird an~eh~alten, dem Amt
für Raumplanung bis zum 31. Januar 1984. noch 3 Pläne,
wovon ein Exemplar in reissfester Ausführung~ ~!iers~hen mit
den Genehmigungsvermerken der~Gemeinde, zuzustellen,

Gen~hmigungsgebühr: Fr. 200.— (Kto. 2ÖC0~43l.00Y~
Ptiblikati~nskosten: Fr. 18.— (kto, 2020.435~OO)
zahlbar innert Fr0 218— (Staatskanzlei Nr. 25) ES

~Bel1ach.
Kostenvorschuss: Fr. 300,-~ (Fr. 300,-- umbuchen
Entscheidgebühr: :

Fr.

Bau—Departement (3), mit Der Staatsschre~ber
Akten

Recht~diens~ pw.. ~-~‘~L*~ ~Z-~~>~;
Departementssekretär
Amt ±‘Ur Raumplanung (3), mit 1 gen. Plan (später)
Amt für Wasserwirtschaft
Tiefbauamt (2), mit 1 gen. Plan (s~ter)
Amt~chreiberei L~bern, Amthaus 2~ 4500 Solothurn
Finanzve~waltung/P~b~torenbuchhal~ung (3), zur ‚Umbuchung
Baukommission der• EG 4512 Beilach (2)
Amiaiannamt der EG 4512Bellach (2), mit 1 gen~. Plan (später)

EINZAHLUNGSSCHEIN/EINSCHREIBEN
Frau Tita Zuber, Schmiedestrasse 1, 4512 Bellach,

EINSCHREIBEN
Baükonsortium Schmied ~e~ss~Beilach p,Adr. Dr. Max

Flückiger, FU.rsprech und Notar, Bielstrasse 12,
4502 Solothurn (2), EINSCHREIBEN

Amtsblatt, Publikation des Dispositivs, Ziffer 4


